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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1955

Norm

ABGB §988

ABGB §1332

Rechtssatz

Bei Forderungen auf eine Summe von Währungsgeld steht dem Gläubiger aus der Minderung der wirtschaftlichen

Kaufkraft dieser Summe kein Rechtsanspruch auf Ersatzleistung (abstrakter Schaden) zu; ein Schadenersatzanspruch

kann nur aus dem besonderen Tatbestand des einzelnen Falles (konkret) abgeleitet werden.
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